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lichkeitssphäre des meldepflichtigen Schweizer Bürgers. Der Anspruch auf Wahrung
der Intimsphäre wurde denn auch bei der letzten Revision des Dienstreglements in

Artikel 21 bis ausdrücklich statuiert. Im weitern wurde in der Interpellationsbeantwor-
tung festgestellt, dass das Verbot der Benützung des Dienstbüchleins als zivile Ausweis-
schrift von der Kontrollverordnung strafrechtlich sichergestellt werde. Schliesslich wurde
der Interpellation auch entgegengehalten, dass mit der Einsichtnahme in die Dienst-
büchlein anlässlich der Ausstellung von Lernfahrausweisen eine Diskriminierung der
Wehrmänner liegen könne, die dadurch unter Umständen gegenüber Nicht-Dienst-
Pflichtigen, Frauen und Ausländern benachteiligt werden.

Mit dieser Interpellationsbeantwortung war der Interessenkonflikt zwischen den militä-
rischen Stellen und den für den Strassenverkehr zuständigen Instanzen noch nicht ent-
schieden. Im Anschluss daran wurde von den interessierten Stellen eine femzitte/zzde
Ztzv'scben/ö'szozg gesucht, die schliesslich in der neuen Kontroll Verordnung vom 23. De-
zember 1969 auch gefunden wurde.

Um den Bedürfnissen der Behörden des Strassenverkehrs, des Zivilschutzes, sowie den

Polizeikorps nach Möglichkeit entgegenzukommen, wurde eine Lösung getroffen, wo-
nach die Sektionschefs inskünftig diesen Stellen auf Gesuch hin Auskunft über die

Personalien, Dienstpflicht, Grad, Funktion, militärische Einteilung usw. von Wehr-
Pflichtigen zu erteilen haben. Am Grundsatz, dass das Dienstbüchlein ausschliesslich eine
militärische Ausweisschrift ist, die dazu bestimmt ist, den Truppenkommandanten,
Militärbehörden und Militärpflichtersatzverwaltungen über die militärische Stellung des

Inhabers und dessen Wehrpflichterfüllung Aufschluss zu geben, wurde dagegen fest-
gehalten. Insbesondere von einer Ausdehnung der Auskunftpflicht auf klassifizierte ärzt-
liehe und sanitätsdienstliche Angaben oder auf die Einsichtnahme in die Dienstbüchlein
über solche Eintragungen wurde im Interesse des Arztgeheimnisses und des Schutzes der

Persönlichkeitssphäre des Wehrmannes abgesehen.

Mit dieser Neuregelung wurde eine Lösung gefunden, die den Bedürfnissen der übrigen
Amststellen entgegenkommt, ohne dabei die militärischen und persönlichen Interessen

zu verletzen.
Â'z/rz

Bedaktionssehluss für die Sondernummer Juni 1971

Der Redaktionsschluss muss für die Sondernummer vorverlegt werden.

Die Manuskripte für die Verbandsnachrichten müssen bis spätestens

Freitag, 30. Apr/7 797/

im Besitze der Redaktion sein. Später eingehende Berichte können in der

Sondernummer keine Aufnahme mehr finden.
Die Reduction

80


	Redaktionsschluss für die Sondernummer Juni 1971

